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 Veröffentlicht am 11.05.1981

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt hat (selbst) zu prüfen, ob die Schreibweise in einen Zeitungsartikel geeignet ist, den Anwaltsstand in

der Ö7entlichkeit herabzusetzen oder gegen ihn persönlich ungerechtfertigte Angri7e hinsichtlich seiner

Berufsausübung enthält. In beiden Fällen ist der Rechtsanwalt verp;ichtet, gegen diese Schreibweise entsprechend

aufzutreten, um sein Ansehen oder das des Anwaltsstandes in der Öffentlichkeit wieder herzustellen.
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Bkd 67/80

Entscheidungstext OGH 11.05.1981 Bkd 67/80

Veröff: AnwBl 1982,445
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